
Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: 
Regelbedarfssätze für 2022, Teil 2.
o Mag. Susanne Glawatsch

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
www.medplan.at

Regelbedarfssätze für Unterhaltsleistungen für 2022 Teil 2

Steuern im Bild, Teil 350
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Die Regelbedarfssätze werden jedes 
Jahr neu festgelegt. Der „Sprung“ in 

die nächste Regel bedarfsklasse er-
folgt jeweils zum (3., 6., 10. usw.) 

Geburtstag und entfacht aber 
 frühestens ab dem Folgemonat nach 

dem Geburtstag eine Auswirkung. Für 
 steuerliche Belange gelten für das Kalenderjahr 
2022  folgende Sätze:

Altersgruppe

0 – 3 Jahre 219 Euro

3 – 6 Jahre 282 Euro

6 – 10 Jahre 362 Euro

10 – 15 Jahre 414 Euro

15 – 19 Jahre 488 Euro

19 – 28 Jahre 611 Euro

Die Regelbedarfssätze werden jedes 
Jahr neu festgelegt. Der „Sprung“ in 

die nächste Regel bedarfsklasse er-
folgt jeweils zum (3., 6., 10. usw.) 

Geburtstag und entfacht aber 
 frühestens ab dem Folgemonat nach 

dem Geburtstag eine Auswirkung. Für 
 steuerliche Belange gelten für das Kalenderjahr 

Wenn keine vertragliche, gericht-
liche oder behördliche Festsetzung 
der Unterhaltsleistung erfolgt ist, 
wird der Unterhaltsabsetzbetrag 
nur dann zuerkannt, wenn der ver-
einbarten Unterhaltsverpfl ichtung 
in vollem Ausmaß nachgekommen 
wurde und die Regelbedarfs-
sätze nicht unterschritten 
wurden.
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